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722 Die Wissenschaft vom objectiven Geist.

vermag der gesunde Menschenverstand und die subjective Ueberzeugung
(animi sententia) jedes Gebildeten, d. i. die auf gewissenhafte Prüfung
und Einsicht gegründete Gewißheit, das auf seinen Eid verpflichtete

Gewissen, nach seiner Ueberzeugung zu urtheilen und zu richten. Daher
soll die öffentliche Rechtspflege in diesem Acte der richtenden Ge¬

rechtigkeit durch das Geschworenengericht stattfinden. Wenn dem

Bürger sein Recht durch den gelehrten, schon durch seine Terminologie
ihm fremden und unverständlichen Stand der Juristen zu Theil wird, so

erlangt er sein Recht nicht als Gerechtigkeit, sondern als ein dunkles,

äußerliches Schicksal. Dadurch wird er „unter Vormundschaft, selbst

in eine Art von Leibeigenschaft gegen einen solchen Stand gesetzt"?

3. Die Polizei und die Corporation.

Es ist nicht genug, daß die der bürgerlichen Gesellschaft inwohnen¬

den Rechte gesetzlich geordnet und ausgeübt werden; es handelt sich

noch um das vom Rechte unterschiedene und demselben äußerliche Wohl
der bürgerlichen Gesellschaft, um den Schutz und die Sicherung des

Eigenthums und der Person in ihrem ganzen Umfange durch eine

öffentliche, dazu befugte und berufene Macht. Diese Macht ist die

Polizei, welche die ganze äußere Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft

zu bewahren und darum zu beaufsichtigen hat. Das Wohl gehört zu

den Bedürfnissen. Darum ist schon in dem System der Bedürfnisse

das Wohl als eine wesentliche Bestimmung enthalten. „Das Allgemeine

also, das zunächst nur das Recht ist, hat sich über das ganze Feld

der Besonderheit auszudehnen. Die Gerechtigkeit ist ein Großes in

der bürgerlichen Gesellschaft: gute Gesetze werden den Staat blühen

lassen, und freies Eigenthum ist eine Grundbedingung des Glanzes

desselben; aber indem ich ganz in die Besonderheit verflochten bin, habe

ich ein Recht zu fordern, daß auch mein besonderes Wohl gefördert

werde; es soll auf mein Wohl, auf meine Besonderheit Rücksicht ge¬

nommen werden, und dies geschieht durch die Polizei und die Cor¬

poration." 2

Es gehört zu den Obliegenheiten der Polizeigewalt, allen Fähr-

lichkeiten, zufälligen und unbedachten Handlungen u. s. f., welche die

öffentliche Ruhe und Sicherheit stören können, zu begegnen, den öffent¬

lichen und täglichen Verkehr in allen Beziehungen zu sichern, gewolltes

- Ebendas. §§ 224—228. S. 281—287. — - Ebendas. § 229. S. 287 u. 288.

§§ 280 u. 281. S. 288.
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